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Federführendes Amt: 

Stadtentwicklungsamt 

Erforderliche Protokollauszüge (2-fach) 

- 60 - 

Vorgang:  AZ: 20110412 

Beratungsfolge Behandlung Termin 

  Technischer Ausschuss   Beschlussfassung   13.03.2012 

 
 
Betreff: (x) Bauvoranfrage / () Bauantrag / () Kenntnisgabeverfahren 
 
für 
 
Bauvoranfrage wegen Erstellung von 2 Einfamilienwohnhäusern mit Garagen, 
Winnenden-Breuningsweiler, Oberdorfstraße, Flst.-Nr. 25 
 
Bauherr: Hartmut Langner, 89522 Heidenheim 
 
 
Beratungsgrund: Einvernehmen der Stadt gem. § 36 Abs. 2 i. V. m. 
 
(x) § 31 Abs. 2 BauGB (Befreiung B-Plan) 
 
() § 33 Abs. 1 BauGB (Vorgriff auf B-Plan) 
 
() § 34 BauGB (Innenbereich ohne B-Plan) 
 
() § 35 Abs. 1 BauGB (Außenbereich privilegiert) 
 
() § 35 Abs. 2 BauGB (Außenbereich nicht privilegiert) 
 
Nachbareinspruch  nein (x) / ja (): siehe Beilage(n) () 
 
Stellplätze notwendig nein () / ja (x): voll nachgewiesen  (x) 
       zum Teil nachgewiesen () 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Dem im Betreff genannten Vorhaben wird zugestimmt. 
 
Das Einvernehmen der Stadt Winnenden gem. § 36 Abs. 2 i. V. m. § 31 Abs. 2 BauGB wird 
erteilt. 
 
 
 
 

Amtsleiter: Sichtvermerke (Kurzzeichen/Datum): 

05.03.2012 

________________ 

Datum / Unterschrift 

OB BM    

 



Stadt Winnenden 
S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. 047/2012 öffentlichö 

 
Begründung:  
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Oberes Dorf“, 
Plan 2, östlicher Teil von 1968. 
 
Auf dem Baugrundstück liegt kein Baufenster, d.h. es handelt sich komplett um 
unüberbaubare Grundstücksfläche. Ein ausdrücklicher Grund für diese Festsetzung lässt 
sich den Bebauungsplanakten nicht entnehmen. 
 
Für die Erstellung eines Doppelhauses existiert bereits ein Bauvorbescheid vom 28.05.2001, 
der aufgrund verschiedener Verlängerungen nach wie vor gültig ist (Planung siehe 
Lageplanskizze vom 06.03.2001 in der Anlage). Das Einvernehmen zu diesem Bauvorhaben 
wurde am 08.05.2001 erteilt. 
 
Derselbe Bauherr hat nun eine leicht veränderte Planung eingereicht und möchte im Rahmen 
des Bauvorbescheides folgende Fragen klären: 
 
1. Ist das Bauvorhaben in Bezug auf die überbaubare Grundstücksfläche und geplante 

Grundfläche so zulässig? 
2. Ist der geplante Kniestock so zulässig? 
 
Es liegen folgende Verstöße gegen den Bebauungsplan vor: 
 
1. Die Wohngebäude sollen komplett auf unüberbaubarer Grundstücksfläche erstellt 

werden 
2. Die Kniestöcke, allerdings nur im Bereich der Rücksprünge, werden mit einer Höhe 

von bis zu 2,50 m geplant, zulässig sind laut Bebauungsplan max. 0,50 m. 
 
Die GRZ wird laut vorliegender Planung eingehalten. 
 
Die Verwaltung schlägt aufgrund des bereits bestehenden und noch gültigen 
Bauvorbescheides von 2001 vor, das Einvernehmen zu diesen Überschreitungen ebenfalls 
zu erteilen. 
 
Bauordnungsrechtliche Hinweise: 
 
Die Bauvorlagen sind seit 23.02.12 vollständig, so dass die Nachbaranhörung noch nicht 
gestartet werden konnte. Im Rahmen der Planung von 2001 waren Nachbareinsprüche 
wegen der Bebauung im Bauverbot eingegangen. 
 
 
Anlagen:  
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